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Landkreis Wolfenbüttel
Die Landrätin

Sitzungsvorlage

 

Geschäftszeichen
IV/40.1Ka

Datum
29.04.2025

Vorlage-Nr.
XIX-0528/2025
 

 

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit

Ausschuss für Schule und Sport öffentlich 14.05.2025 Vorberatung

Kreisausschuss nicht öffentlich 16.06.2025 Entscheidung

 
 

Betreff

Sportförderung:Gewährung von Zuschüssen nach den Richtlinien für Zuwendungen zur 
Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel in 2025

 
Beschlussvorschlag:

1. Für die unter 1. bis 4. genannten baulichen Sanierungsmaßnahmen werden Zuschüsse nach Ziff. II der 
Richtlinien für Zuwendungen zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel in 2025 gewährt.

 
2. Des Weiteren wird von den unter 5. bis 9. genannten Zuschüssen für Maßnahmen nach Ziff. III 

(Zuschüsse für Sport- und Pflegegeräte) und Ziff. IV (Zuschüsse in sonstigen Fällen) der Richtlinien für 
Zuwendungen zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel in 2025 Kenntnis genommen.

 
3. Die Gewährung aller Zuschüsse erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts 2025.

 

 
 

 

Aufwand/Auszahlung i. €
176.085,00

Produktkonto
4210000000.4318002
4210000000.4312000
4210000000.0048000

 Ergebnishaushalt

 Finanzhaushalt

Haushaltsjahr/e
     2025

Mittel stehen
 

 zur Verfügung  nicht zur
      Verfügung

 nur bereit i. H. v. Euro
            

Deckungsvorschlag
      

 Mehrerträge/-einzahlungen bei

            

 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen  unterstützt    behindert

 Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung  unterstützt    behindert

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt  unterstützt    behindert

Oberziel 2 Bildung und Kultur  unterstützt    behindert

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft  unterstützt    behindert

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz  unterstützt    behindert

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur  unterstützt    behindert
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Begründung:

10

Es wurden folgende Anträge nach den Richtlinien zur Förderung des Sports gestellt:

1.  Sportfreunde Ahlum v.1948 e.V.   10.000,00 € für die Sanierung der Flutlicht-

  anlage (Ziffer II der Sportförderrichtlinien)

15 2.  TSV Destedt e. V.  14.116,00 € für die Sanierung der  Aschenbahn
 (Ziffer II der Sportförderrichtlinien)

 
3.  Stadt Wolfenbüttel                                      37.320,00 € Sanierung der Doppelturnhalle
                                                                         Landeshuter Platz – Prallschutzwand –

20                                                                         (Ziffer II der Sportförderrichtlinien)
 
4.  Stadt Wolfenbüttel                                      25.834,00 € Sanierung der Flutlichtanlage
                                                                        auf dem Sportplatz Fümmelse
                                                                        (Ziffer II der Sportförderrichtlinien)
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5.  SV Veltheim v.1928 e.V.    1.000,00 € für die Anschaffung eines                   
Rasentraktors

    (Ziffer III der Sportförderrichtlinien)
 

30 6.  KSB Wolfenbüttel      85.415,00 € für lizenzierte Übungsleiter/
    -innen (Ziffer IV der Sportförderrichtlinien)

 
7.  KSB Wolfenbüttel                          500,00 € für Schulsportabzeichen-

    Ehrung (Ziffer IV der Sportförderrichtlinien)
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8.  KSB Wolfenbüttel                   1.000,00 € für die Sportlerehrung
                (Ziffer IV der Sportförderrichtlinien)

 
9.  Gemeinnütziger Behinderten-                 900,00 € für den Behindertensport

40      sportverein Schöppenstedt e.V.                 (Ziffer IV der Sportförderrichtlinien)
 
 
Alle beantragten Maßnahmen können voraussichtlich nach den Richtlinien für Zuwendungen 
zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel bezuschusst werden.45

Zu Nr. 1 bis 4 wurden fachtechnische Stellungnahmen durch die Gebäudewirtschaft 
angefordert. Aus den Stellungnahmen wird hervorgehen, inwieweit alle geplanten Kosten aus 
bautechnischer Sicht angemessen sind. Ich bitte deshalb, vorbehaltlich der Stellungnahmen 
wie beantragt zu entscheiden.
 50

Die zu Nr. 5 bis 9 zu gewährenden Zuschüsse, bitte ich zur Kenntnis zu nehmen.
 
 
Im Auftrag
 55

 
 
 
Bernd Retzki
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